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Am 04. Mai 2001 traf sich erstmals eine Gruppe von Mitarbeiterinnen der Praxisam-
ter und Professor*innen sachsischer Hochschulen in Dresden, um tber die Qualitat
von Praxis und die Qualifizierung von Praxisanleitung zu diskutieren. In diesem Jahr
konstituierte sich der ,Arbeitskreis Praxisanleitung der Hochschulen und Fach-
bereiche Soziale Arbeit in Sachsen®. Die damaligen Mitarbeiterinnen der Praxis-
amter gehorten gleichzeitig der LAG Praxisamter Sachsen an. Hier waren auch
Kollegen und Kolleginnen aus Thiringen beteiligt.

Uns schien damals der Zeitpunkt gekommen, nachdem wir festgestellt hatten, dass
die ersten Absolvent*innen unserer Fakultaten in der Praxis angekommen waren,
die Qualitat der praktischen Studienanteile genauer zu beleuchten und die Stellung
der Praxisanleiter*innen in der Hochschulausbildung zu festigen bzw. zu verbes-
sern.

In dem o0.g. Arbeitskreis waren wir uns schnell dartiber einig, dass ein Vorhaben zur
Verbesserung und Absicherung der Praxisanleitung nicht in jeder einzelnen Hoch-
schule getrennt, sondern moglichst von allen gemeinsam und madglichst im Kontakt
mit den beteiligten Gruppen angegangen werden sollte.

Damit Rahmenbedingungen fir die Tatigkeit der Praxisanleiter*innen gesichert und
verbessert werden kdnnen, tUberlegten die Beteiligten, analog zu den Anforderun-
gen der BAG Praxisamter, des Fachbereichstages Soziale Arbeit und des Berufs-
verbandes Soziale Arbeit (DBSH), hierzu Mindeststandards zu formulieren und dies
mit einer Zertifizierung von Praxisstellen zu verbinden. Weiterhin ging es nicht nur
allein um die Festlegung von Standards und Qualitatskriterien, sondern auch um die
Entwicklung eines entsprechenden Qualifizierungsprogramms fur Praxisanleiter*in-
nen, das von den sachsischen und thiringischen Hochschulen angeboten werden
sollte und wird.

Hierzu fand am 28. April 2003 (damals noch in RolBwein) eine Fachtagung zum
Thema: ,Zertifizierung von Praxisstellen in der Sozialen Arbeit?! Qualitat der Praxis
— Qualifizierung der Anleitung“ statt.

Die erarbeiteten Ergebnisse dieser Fachtagung und der weitere Diskussionspro-
zess wurden in dem Manual zusammengetragen und von der LAG Sachsen-Thu-
ringen ,Praxisamter an Hochschulen/Fakultaten fir Soziale Arbeit* zeitnah verab-
schiedet.

Im Laufe der vielen Arbeitsjahre wurde das Manual mehrmals an die vergangenen
bzw. jetzigen Studieninhalte (vom Diplom- zur Bachelorausbildung) angepasst und
gualitativ verandert.

Mittweida, 30. Mai 2018 Dipl.-Soz.arb./Soz.pad. (FH) Gabriela Beyer
Beauftragte Praxiskontaktstelle

Hochschule Mittweida

Fakultat Soziale Arbeit



2 Ziele der Zertifizierung von Praxisstellen

Praxisstellen in dem hier gemeinten Sinne sind Stellen oder Ein-
richtungen, die sich in Kooperation mit den Hochschulen an der Aus-
bildung von Sozialarbeiter*innen beteiligen.

Der Kompetenzerwerb der Studierenden der Sozialen Arbeit am
Lern- und Bildungsort Praxis stellt einen wesentlichen Bestandteil
des Studiums dar. Der Lern- und Bildungsort Praxis entscheidet
somit in seiner Qualitat mal3geblich dariiber mit, welche Kompe-
tenzen die zukinftigen Absolvent*innen erworben haben. Dieser
Sichtweise tragen die landerspezifischen Verordnungen zur
Staatlichen Anerkennung Rechnung. Sie regeln u.a. die Bedin-
gungen fur die Ableistung der praktischen Studiensemester und
legen deren Bedeutung fiur das Verfahren zur Staatlichen Aner-
kennung fest. Eine Bedingung, die in den o.g. Verordnungen ent-
halten ist, besagt, dass die praktischen Studiensemester nur an
Stellen absolviert werden kdnnen, die durch die Hochschulen an-
erkannt wurden.

Das vorliegende Manual beschreibt ein qualifiziertes Anerken-
nungsverfahren, das den beteiligten Praxisstellen im Ergebnis
bescheinigt, als Ausbildungspartner*in der Hochschule in beson-
derer Weise geeignet zu sein. Die Bezeichnung dieser Stellen lau-
tet:

»Zertifizierte Praxisstelle Soziale Arbeit“

Dieses Zertifikat gibt stellensuchenden Studierenden die Garantie,
dass sie hier Bedingungen vorfinden, die einem erfolgreichen Ver-
lauf der studienintegrierten Praxisphasen besonders forderlich
sind. Durch die Zertifizierung entfallt das sonst Ubliche Anerken-
nungsverfahren an der jeweiligen Hochschule in Sachsen und Thi-
ringen. Das Zertifikat wird von allen Praxisamtern und -referaten
anerkannt, die dem Verfahren beigetreten sind.

Die Madglichkeit, sich als Einrichtung zertifizieren zu lassen,
schlie3t nicht aus, dass Studierende sich auch in anderen Pra-
xisstellen bewerben kénnen. Es soll aber deutlich werden, dass es
Stellen gibt, die einem besonderen und gesicherten Qualitatsan-
spruch genigen. Diese Einrichtungen werden in den Informatio-
nen fur die Studierenden und in der Beratung durch die Praxisam-
ter/ -referate herausgestellt. Alle zertifizierten Praxisstellen sind in
einer Datenbank verdffentlicht (https:/zertprax.sw.eah-jena.de).
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3 Elemente des Zertifikates

Um das Zertifikat erwerben zu kdnnen, missen an einer (potenti-
ellen) Praxisstelle zwei Bedingungen generell erfullt sein:

a) es muss eine hauptamtliche Anleitung mit einem Hoch-
schulabschluss als Sozialarbeiter*in/Sozialpa-dagog*in
(Diplom oder Bachelor) mit staatlicher Anerkennung und
einer entsprechenden Anleiter*innen-qualifikation zur Ver-
fugung stehen (siehe 3.1) und

b) die Einrichtung muss verschiedene Rahmenbedingun-
gen geschaffen haben (siehe 3.2).

Wahrend die Qualifikation an eine Person gebunden ist, sind die
Rahmenbedingungen einrichtungsgebunden. Nur wenn beide Be-
dingungen erflllt sind, kann das Zertifikat erteilt werden. Das dauer-
hafte Vorliegen dieser Bedingungen wird durch die beteiligten
Hochschulen evaluiert.

3.1 Qualifikation der Anleitung

Die Grund- und Aufbaulehrgénge fur Praxisanleiter*innen sind Teil
des Qualitatssicherungs- und Qualitatsentwicklungsprogramms
LZertifizierte Praxisstelle Soziale Arbeit” der LAG der Praxisreferate
und -amter an Hochschulen/Fachbereichen fir Soziale Arbeit in
Sachsen/Thiringen.

Der zweitagige Grundlehrgang Praxisanleitung kann prinzipiell an
jeder der beteiligten Hochschulen erworben werden, wobei sich alle
beteiligten Hochschulen mit ihrem Fortbildungsprogramm im Rah-
men eines verbindlichen Curriculums bewegen.

Der Grundlehrgang Praxisanleitung wird ergéanzt und vertieft durch
dezentral organisierte fakultative Angebote, wie z.B. die von den
beteiligten Hochschulen angebotenen Treffen fir Anleiter*innen.

Der zweitdgige Aufbaulehrgang Praxisanleitung erweitert den
Blick auf die Funktion von Praxisanleitung und soll unterstitzend fur
Praxisanleiter*innen bei der Bewaltigung der vielfaltigen Anforde-
rungen sein.

Die erfolgreiche Teilnahme am Grundlehrgang Praxisanleitung ist
Voraussetzung fur die Zertifizierung der Praxisstelle. Vor Beantra-
gung der Rezertifizierung der Praxisstelle sollte der Aufbaulehrgang
Praxisanleitung erfolgreich absolviert worden sein.

Die Termine, aktuelle Kosten und die konkreten Inhalte der Fortbil-
dungen finden Sie auf der Internetseite https://zertprax.sw.eah-
jena.de oder kdnnen bei den Praxisamtern und -referaten erfragt
werden.
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Im Folgenden werden die o.g. Fortbildungen inhaltlich dargestellt.

GRUNDLEHRGANG PRAXISANLEITUNG -

Die Teilnehmer*innen sind Mitarbeiter*innen sozialer Dienste und
Einrichtungen mit

» einem staatlich anerkannten Abschluss als Sozialarbeitertin/ Zugangs-
Sozialpadagog*in (Diplom oder Bachelor) und staatlicher An- Zg{fﬁéen
erkennung,

e einer mindestens zweijahrigen Berufserfahrung in der Sozialen
Arbeit,

o einer Tatigkeit in einem fur die Soziale Arbeit relevanten Hand-
lungsfeld,

¢ einem Beschaftigungsverhaltnis, das mindestens die Halfte ei-
ner Ublichen tariflichen Vollzeitbeschaftigung entspricht.

Rahmenbedingungen des Praktikums (2 UE) Rahmenpro-
 rechtlicher Rahmen/ Haftung gramm

e Studienrahmen, Studienordnung, Prufungsordnung, Praxis-
ordnung,

¢ Phasenverlauf des Praktikums, sich daraus ergebende Anlei-
tungsnotwendigkeiten (Infocheckliste, Ausbildungsplan, Be-
wertung usw.)

Reflexion (4 UE)
e Selbstreflexion

e Wahrnehmungs- und Erwartungsmuster
e Berufsethos und -identitat
e Kompetenzprofil

Kommunikation/ Didaktik (8 UE)
e Gesprachsfiihrung (Gesprache mit Bewerber*innen, Anlei-

tungsgesprache in verschiedenen Praxisphasen)
¢ Konfliktmanagement/ Rollendynamik
e Theorie der Ausgestaltung von Lernprozessen
e Theorien und Konzepte von Lernmodellen

Aktuelles (2 UE)
e Fachthemen aus dem insbesondere sozialpolitischen Kontext
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AUFBAULEHRGANG PRAXISANLEITUNG -

Die Teilnehmer*innen sind Mitarbeiter*innen sozialer Dienste und
Einrichtungen mit

» einem staatlich anerkannten Abschluss als Sozialarbeiterin/ Zugangs-
Sozialpadagog*in (Diplom oder Bachelor) und staatlicher An- Zg{f&;&en
erkennung,

e einer mindestens zweijahrigen Berufserfahrung in der Sozialen
Arbeit,

o einer Tatigkeitin einem fur die Soziale Arbeit relevanten Hand-
lungsfeld,

¢ einem Beschaftigungsverhéltnis, das mindestens der Halfte ei-
ner Ublichen tariflichen Vollzeitbeschaftigung entspricht,

» einer nachgewiesenen Teilnahme am Grundlehrgang Praxis-
anleitung der LAG der Praxisreferate und -amter an Hoch-
schulen/Fachbereichen fur Soziale Arbeit in Sachsen/Thrin-

gen.

Berufsbiographie und Berufsidentitat (4 UE) Rahmenpro-
» Selbstreflexion im Kontext von Berufsbiographie gramm

e Werte- und Professionalitatsentwicklung in Hinblick auf die
Praxisanleitung
e Entwicklung von Berufsidentitat

Intergenerationelle Zusammenarbeit (4 UE)
e Generationsprofile und Sozialisationsbedingungen

o Berufliche Werte der Praktikant*innen von heute
o Kommunikationsmuster

Starkung und Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit
(4 UE)

e Burnout- Prophylaxe

e Salutogenese

¢ Entlastungsstrategien

Praxisanleitung als Bestandteil von Personalentwicklung (4 UE)
¢ Konfliktmanagement/ Rollendynamik

e Praxisausbildungskonzept zur Qualitatssicherung und Perso-
nalentwicklung
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3.2 Rahmenbedingungen der Praxisstelle

Damit sich eine Einrichtung als Praxisstelle zertifizieren lassen
kann, muss sie neben der Fortbildung der anleitenden Person
nachweisen, dass einige grundlegende Rahmenbedingungen ge-
geben sind. Dazu gehoren die nachfolgenden Punkte:

1. Die Praxisstelle ist in einem Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit ta-
tig.

Diese Bedingung ist als erfiillt anzusehen, wenn:

o die Stelle sich dadurch definiert, dass laut vorgegebener Stel-

. . . . Stellenaus-
lenausstattung staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen bzw.  giattung und
Sozialpadagog*innen (Diplom, Bachelor) beschéftigt sind, Arbeitsauf-

« die Praxisstelle einen vorwiegend sozialarbeiterischen/ sozial- 29
padagogischen Arbeitsauftrag hat.

2. Die Praxisstelle ist aufgrund ihrer personellen und sachlichen
Ausstattung fuir die Ausbildung von Studierenden geeignet.

Die personelle Bedingung ist als erfullt anzusehen, wenn mindes-

tens zwei hauptamtlich Angestellte in der Praxisstelle beschaf- personelle
tigt sind, von denen mindestens eine/r den Abschluss als staatlich Bedingungen
anerkannte*r Sozialarbeiter*in bzw. Sozialpddagog*in nachwei-

sen kann.

Die sachlichen Bedingungen sind als erfullt anzusehen, wenn:

e Praktikant*innen einen der Arbeitsaufgabe angemessenen Ar-
beitsplatz haben,
e Praktikant*innen einen der Arbeitsaufgabe entsprechenden
Zugang zu bendétigten Medien (PC- und freien Internetzugang, sachliche
Telefon u. A.) haben, Bedingungen
e Praktikant*innen Zugang zu Materialien und Vorgangen der
Praxisstelle haben, die zum Verstandnis der Einrichtung und
deren interner Ablaufe dienen.



3. Die Praxisstelle ermdglicht den Studierenden die Teilnahme
an betriebsinternen Beratungen und Veranstaltungen.

e Fort- und Weiterbildungen
¢ Dienstberatungen

o Konferenzen

» kollegiale Beratung

e Supervision

» Fallbesprechungen

4. Die Praxisstelle gewahrleistet die kontinuierliche qualifizierte
Anleitung der Praktikant*innen.

Diese Bedingung ist als erfullt anzusehen, wenn:

e Staatlich anerkannte Sozialarbeitertinnen bzw. Sozialpéda-
gog*innen (Diplom, Bachelor) als Anleiter*innen in der Struk-
tureinheit beschéftigt sind,

* Anleiter*innen Uber einschlagige Berufserfahrung im Arbeits-
feld verfigen und

e der ,Grundlehrgang Praxisanleitung® absolviert wurde.

5. Die Praxisstelle berticksichtigt die Aufgaben der Praxisanleitung
als Tatigkeitsmerkmal im Arbeitspensum und der Stellenbe-
schreibung.

Diese Bedingung ist als erfullt anzusehen, wenn:

e als Richtwert mindestens 5% einer Vollzeitstelle (2 Stunden
pro Woche) fur die Aufgaben der Anleitung zur Verfigung ge-
stellt werden,

o die Tatigkeit der Anleiter*innen in die Aufgabenbeschreibung
aufgenommen wurde, zumindest aber in einer innerbetriebli-
chen Vereinbarung festgehalten ist.
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6. Die Praxisstelle ermdoglicht die Teilnahme der Anleitung an Fort-
und Weiterbildungen, die der Entwicklung der Anleitungskom-
petenz dienen.

Diese Bedingung ist als erfullt anzusehen, wenn die Praxisstelle
sich verpflichtet hat, zusatzlich zu dem bestehenden Anspruch
auf Fort- und Weiterbildung, die Teilnahme der Anleiter*innen an
MalRRnahmen zu erméglichen, die der Weiterentwicklung der Anlei-
tungskompetenz dienen.

e Der Mindestanspruch betragt pro Semester und betreutem
Studierenden einen Tag.

o Treffen fur Anleiterfinnen sind Weiterbildungsangebote der
Hochschulen fur diese Personengruppe. Die Praxisstelle ver-
pflichtet sich, der Anleitung die Teilnahme an diesen Treffen zu
ermoglichen.

7. Die Praxisstelle gibt den Studierenden die Mdglichkeit zu selb-
standiger Arbeit.

Diese Bedingung ist als erfullt anzusehen, wenn:

e die Studierenden in einem mit der Anleitung abgestimmten
Rahmen selbstandig fachrelevante Aufgaben I6sen kdnnen
und

e Praktikant*innen von der Einrichtung zusatzlich zu den im Stel-
lenplan befindlichen Mitarbeiter*innen beschaftigt werden.

8. Die Praxisstelle unterstitzt die Studierenden durch zugige Er-
stellung von Dokumenten im Verlauf der jeweiligen Praxis-
phase.

Dokumente in dem hier gemeinten Sinne sind z.B.:

e \Vertrage,

e Ausbildungsplan/ Lernzielvereinbarung
e Tatigkeitsnachweis

e Beurteilung.
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3.3 Evaluation

Zertifizierte Praxisstellen werden evaluiert. Jede*r Praktikant*in er-

halt durch die Hochschule einen Rickmeldebogen, auf dem die
Praktikumstelle und die Praxisanleitung eingeschétzt werden. Die-

ser Ruckmeldebogen wird im Praxisamt/-referat der entsenden- Feedback
den Hochschule evaluiert und aufbewahrt. Die Angaben werden

vom Praxisamt/-referat nach datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen behandelt. Die Praxisstelle erhalt auf Wunsch ab der dritten
Praxisanleitung eine anonymisierte Kopie der Rickmeldebogen.

Der Rickmeldebogen ist bei allen beteiligten Hochschulen inhalt-

lich identisch.

Nach Ablauf der Glltigkeit des Zertifikates (siehe Punkt 6) ist
das Ergebnis der Evaluation eine Entscheidungshilfe fur dessen
Verlangerung.

4  Antragstellung -

Praxisstellen, die eine Zertifizierung anstreben, stellen einen dies-
bezlglichen Antrag. Ein Muster befindet sich im Anhang dieser

Broschire und kann auf der Homepage der LAG der Praxisreferate Bereitstellung
und -amter an Hochschulen/Fachbereichen flir Soziale Arbeit in der Formu-
Sachsen/Thiringen unter https://zertprax.sw.eah-jena.de herunter- 1are
geladen werden. Dem Antrag ist eine Checkliste beizufligen, in der

die Praxisstelle darlegt, in welcher Weise die Voraussetzungen

fur die Zertifizierung gesichert sind. Die Beantragung des Zertifika-

tes sollte erst erfolgen, wenn die anleitende Person die Anlei-
tersinnenqualifizierung abgeschlossen hat bzw. der Abschluss

unmittelbar bevorsteht.

Der Antrag ist an das Praxisamt/-referat der regional nachst gelege-  pntragsab-
nenam Verfahren beteiligten Hochschule zu stellen. gabe


https://zertprax.sw.eah-jena.de/

5 Erteilung des Zertifikates

Nach Eingang des Antrages auf Erteilung des Zertifikates, ein-
schliel3lich der Checkliste, entscheidet die Leitung des Praxisam-
tes/-referates Uber die Erteilung des Zertifikates. Dazu kann ein
Besuch der Praxisstelle erfolgen. Das Zertifikat berechtigt zur
Nutzung des Logos ,Zertifizierte Praxisstelle Soziale Arbeit".

Gibt es Griinde, das Zertifikat nicht zu erteilen, benennt das Praxi-
samt/-referat diese in seinem Ablehnungsschreiben. Die Praxis-
stelle hat die Mdglichkeit, die Grunde fur die Ablehnung ihres Antra-
ges auszurdumen und erneut den Antrag zu stellen.

Ein Widerspruchsverfahren ist nicht vorgesehen, da auf die Ertei-
lung des Zertifikates kein Rechtsanspruch besteht.

6 Gultigkeit des Zertifikates

Das erteilte Zertifikat ist fur drei Jahre ab Ausstellungsdatum guiltig
und wird von allen beteiligten Hochschulen anerkannt.

Beim Abschluss einer Ausbildungsvereinbarung legen die Praxis-
stellen dem Formular eine Kopie des Zertifikates fur die Hoch-
schule bei.

Die beteiligten Hochschulen betreiben eine gemeinsame Daten-
bank im Internet, hitps://zertprax.sw.eah-jena.de in der alle zertifi-
zierten Praxisstellen erfasst und die Adressdaten verdffentlicht
sind.

7 Datenschutz-Richtlinie

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren
mafgeblichen Gesetze verarbeitet.

Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der erteilten
Zertifizierung gespeichert, nach Ablauf der Giltigkeit werden diese
geldscht.

Weitere Informationen befinden sich in Anlage IV — Datenschutzer-
klarung zum Antrag.
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8 Befristung oder Aberkennung des Zertifikates

Die Erteilung des Zertifikates ist an die Einhaltung der im Antrag
genannten Voraussetzungen (Checkliste) geknupft. Fallen eine o-
der mehrere Voraussetzungen zeitweilig oder dauerhaft weg, ruht
oder erlischt der Anspruch auf das Fuhren der Bezeichnung
LZertifizierte Praxisstelle Soziale Arbeit".

Der Anspruch erlischt, wenn dauerhaft eine oder mehrere Bedin-
gungen fur die Zertifizierung nicht mehr gegeben sind. Der An-
spruch ruht, wenn eine oder mehrere Bedingungen nur kurzfristig
nicht erfullbar sind.

Das Zertifikat ist fur drei Jahre nach seiner Erteilung gultig. Nach
Ablauf des Giltigkeitszeitraumes kann es auf Antrag der Praxis-
stelle verlangert werden. Vor Beantragung der Rezertifizierung der
Praxisstelle sollte der Aufbaulehrgang Praxisanleitung absolviert
worden sein. Bei der Bearbeitung des Verldngerungsantrages
werden durch das Praxisamt/-referat die vorliegenden Evalua-
tionsbogen mit einbezogen.

Wird kein Antrag auf Verlangerung gestellt, erlischt der Anspruch
auf das Fuhren der Bezeichnung und Verwendung des Logos.
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Anlage |

Anschriftenverzeichnis der beteiligten Hochschulen und Praxisamter/

-referate

Evangelische Hochschule Dresden

Praxisreferat
Durerstral3e 25
01307 Dresden

Fachhochschule Erfurt

Fakultat Angewandte Sozialwissenschaften
Praktikumsbuiro

Altonaer Stral3e 25

99085 Erfurt

Ernst Abbe Hochschule Jena

FB Sozialwesen
Praxisamt
Carl-Zeiss-Promenade 2
07745 Jena

Hochschule fur Technik
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Fakultat Architektur und Sozialwissenschaften
Praxisreferat Sozialwissenschaften
Karl-Liebknecht-Straf3e 145

04277 Leipzig

Hochschule Mittweida

Fakultat Soziale Arbeit
Praxiskontaktstelle
Technikumplatz 17
09648 Mittweida

Hochschule Nordhausen

FB Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Praktikantenamt

Weinberghof 4

99734 Nordhausen

Hochschule Zittau/Gorlitz

Fakultat Sozialwissenschaften
Praxisamt

FurtstralRe 2

02826 Gorlitz

Frank Thorausch
Leiter Praxisreferat

Tel.: 0351/ 469 02 83
Fax: 0351/ 469 02 99
Email: frank.thorausch@ehs-dresden.de

Susanne Paton
Leiterin Praktikumsbuiro

Tel.: 0361/ 67 00 520
Fax: 0361/ 67 00 660
Email: susanne.paton@fh-erfurt.de

Peter Scharffenberg
Leiter Praxisamt

Tel: 03641/ 20 58 05
Fax: 03641/ 20 58 07
Email: praxisamt@sw.eah-jena.de

Michael Oertel
Fachberater Praxisreferat Sozialwissenschaften

Tel.: 0341/ 3076 4419
Email: praxisreferat.soz@htwk-leipzig.de

Gabriela Beyer
Beauftragte Praxiskontaktstelle

Tel.: 03727/ 58 1734
Email: gabriela.beyer@hs-mittweida.de

Nicola Bargfrede
Leiterin Praktikantenamt

Tel.: 03631/ 420225
Email: nicola.bargfrede@fh-nordhausen.de

Daniela Ahrens
Fachberaterin im Praxisamt

Tel.: 03581/ 374 4203
Email: d.ahrens@hszg.de

Seite 1von 1


mailto:frank.thorausch@ehs-dresden.de
mailto:susanne.paton@fh-erfurt.de
mailto:praxisreferat.soz@htwk-leipzig.de
mailto:gabriela.beyer@hs-mittweida.de
mailto:nicola.bargfrede@fh-nordhausen.de
mailto:d.ahrens@hszg.de

Anl Il
age LandesArbeitsGemeinschaft Sachsen/Thiringen

der Praxisamter/-referate
an Hochschulen/Fachbereichen fur Soziale Arbeit

Antrag auf Anerkennung als ,,Zertifizierte Praxisstelle*

1. Zertifizierung Praxiseinrichtung

(O Soziale Arbeit QO Heilpadagogik QO Soziale Arbeit/Heilpadagogik
(O Erstantrag (O Folgeantrag

Hiermit beantragt (Name & Anschrift des Tragers)

vertreten durch (Name, Vorname)

fur folgende Praxisstelle (Abteilung, Projekt 0. A.)

ein Prufverfahren zur Zertifizierung der Praxiseinrichtung.

Anlagen: |:| a) Checkliste zum Antrag (Anlage Il des Manuals)
|:| b) Datenschutzerklarung zum Antrag (Anlage 1V des Manuals)

|:| ¢) Teilnahmenachweis fur die Anleiter*innenqualifizierung

Wir verpflichten uns, die Richtlinien zur Zertifizierung einzuhalten und werden Ihnen strukturelle und
personelle Veranderungen bzgl. der Praxiseinrichtung unverziiglich mitteilen.

Datum: Unterschrift, Stempel:
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2. Datenschutz-Richtlinien

Wir sind mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung, lassen Sie diese bitte frei.

|:| Ich willige ein, dass meine angegebenen Daten hochschulintern gespeichert werden.

I:l Ich willige ein, dass meine angegebenen Daten in der gemeinsamen Datenbank aller beteiligten
Hochschulen im Internet erfasst und die Adressdaten veroffentlicht werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anlage IV - Datenschutzerklarung zum Antrag des Manuals.

Datum: Unterschrift, Stempel:

Von der zustdndigen Hochschule auszufiillen:

Vermerk:
O Dem Antrag zur Zertifizierung der Praktikumseinrichtung wird stattgegeben.
O Dem Antrag zur Zertifizierung der Praktikumseinrichtung wird nicht stattgegeben.
Begriindung:
Datum: Unterschrift, Stempel:
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Checkliste
zum Antrag auf Anerkennung als ,Zertifizierte Praxisstelle®

LandesArbeitsGemeinschaft Sachsen/Thiringen
der Praxisamter/-referate
an Hochschulen/Fachbereichen fur Soziale Arbeit

Bitte senden Sie diese Checkliste zusammen mit dem Antragsformular und dem Nachweis Uber die
Teilnahme am Grundlehrgang Praxisanleitung an die ihrem Trager regional nachstgelegene Hochschule.

1) Allgemeine Angaben

Trager der Praxisstelle:

Name & Anschrift der Praxisstelle:

Tel./Fax-Nr.:

Homepage:

2) Tatigkeitsschwerpunkte

Email:

Einrichtungs-
leiter*in:
(Name, Vorname)

Tatigkeitsfelder, in denen der Praktikant/die Praktikantin eingebunden werden:

Aufgaben des Praktikanten/der Praktikantin:

3) Arbeitsbedingungen

Ist der Praktikant/die Praktikantin zusatzlich zu dem im Stellenplan ausgewiesenen

Mitarbeiter*innen tatig?

Hat der Praktikant/die Praktikantin unter Anleitung die Moéglichkeit zum selbstéandigen

Arbeiten im Rahmen seines/ihres Ausbildungsplanes?

Hat der Praktikant/die Praktikantin einen eigenen Arbeitsplatz?

Ja Nein

O O
o O
O O
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Der Praktikant/die Praktikantin hat Zugang zu:

I:l Fachliteratur I:l Telefon/Fax I:l Unterlggen, die dem Verstandnis der Einrich-
tung dienen
I:l PC I:l Internet/Email I:l Ilér&t;rl;gﬁghdle dem Verstandnis interner Ab-

Der Praktikant/die Praktikantin hat die Mdglichkeit zur Teilnahme an (sofern gegeben):

i isi i Interne
D Einzelsupervision |:| Dienstberatungen |:| Fallbesprechungen Fortbildungen
[ ] Gruppensupervision [ ] Team- [ ] Beratungen Externe

besprechungen Fortbildungen

4) Angaben zur Praxiseinrichtung

Ja Nein
Ermdglicht der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin Fortbildungen zur Entwicklung der O O
Anleitungskompetenz?
Ist die Praxisanleitung in der Stellenbeschreibung genannt bzw. innerbetrieblich O O
vereinbart?
Liegt die Koordination und Verantwortung fiir den Praktikanten/die Praktikantin bei der O O
Anleitung?

5) Personelle Bedingungen

Personelle Ausstattung/Anzahl der Mitarbeiter*innen,
davon staatlich anerkannte Sozialarbeiter*innen/Sozialpadagog*innen (Diplom/Bachelor):

6) Angaben zur Praxisanleitung

Name, Vorname:

Abschluss als”;

Abschluss seit: Staatl. Anerkennung seit:
Tatigkeit in der Arbeitsvertragliche
Praxisstelle seit: waochentliche Arbeitszeit:
Tel.-Durchwahl: Email:

Nein
Teilnahme am Grundlehrgang zur Praxisanleitung:
(weitere zertifizierte Anleiter*innen der Einrichtung bitte auf separatem Blatt benennen)

Ist die regelmaRige Anleitung des Praktikanten/der Praktikantin gewahrleistet?

OO O~
O

Ist im Fall der Abwesenheit der Anleitung eine fachliche Stellvertretung gewahrleistet?

' Bitte laut Urkunde angeben
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Anl v
age LandesArbeitsGemeinschaft Sachsen/Thiringen

der Praxisamter/-referate
an Hochschulen/Fachbereichen fur Soziale Arbeit

Datenschutzerklarung
zum Antrag auf Anerkennung als ,Zertifizierte Praxisstelle®

Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten —
Gemeinsame Datenbank der Zertifizierten Praxisstellen Soziale Arbeit

Sehr geehrte Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter,
Sehr geehrte Leitung der Praxisstelle,

hiermit informieren wir Sie Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch die LAG Sachsen/
Thuringen der Praxisamter/referate an Hochschulen/Fachbereichen fur Soziale Arbeit und die lhnen nach
dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich?

Verantwortlich fiir die Datenverarbeitung ist die zustéandige Hochschule, die die Entscheidung zur Zertifi-
zierung ausspricht.

Kontaktdaten der Hochschule:

Hochschule Zittau/Gorlitz
Brickenstralle 1
02826 Gorlitz

2. Welche personenbezogenen Daten liegen uns von lhnen vor und woher stammen diese?

Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehéren insbesondere die Informationen zu den
Praxisanleiter*innen in lhrer Einrichtung:

* Nachname, Vorname

e Abschluss als

* Abschluss seit

» Kontaktdaten der Praxisstelle

» Tatigkeit in der Praxisstelle seit

» Staatliche Anerkennung seit

» Arbeitsvertragliche wochentliche Arbeitszeit

lhre personenbezogenen Daten werden grundsatzlich direkt bei Ihnen erhoben und dienen der durch die
LAG Sachsen/Thiringen der Praxisamter/referate an Hochschulen/Fachbereichen fir Soziale Arbeit
durchgefiihrten Datenerhebung fiir die gemeinsame Datenbank der Zertifizierten Praxisstellen Soziale Arbeit.

3. Fiir welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet?

Die Datenverarbeitung dient der Zertifizierung von Praxisstellen der Sozialen Arbeit durch die LAG
Sachsen/Thiringen der Praxisamter/referate an Hochschulen/Fachbereichen flir Soziale Arbeit sowie zur
Kommunikation mit lhnen im Sinne des Theorie-Praxis-Transfers der Sozialen Arbeit..

Seite 1 von 3



Anlage IV

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren mafigeblichen
Gesetze.

Die vorrangige Rechtsgrundlage hierfur ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen
Daten flr einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor dariber informieren.

4. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

Wir 16schen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie fur die oben genannten Zwecke nicht mehr
erforderlich sind. Wenn die Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung erfolgt, werden Ilhre
personenbezogenen Daten nach Ausiibung des Widerrufs- bzw. Widerspruchsrechts geldscht.

5. Wer bekommt |lhre Daten?

Ihre Daten werden folgenden Personen innerhalb der Hochschulen zur Verfiigung gestellt:

*  Praxisamt/-referat (umféanglich nach Punkt 2 erhobene Daten)
»  Studierende (Name, Vorname)
* Lehrende (Name, Vorname)

Bei einer Veroéffentlichung von personenbezogenen Daten (Anrede, Nachname, Kontaktdaten, Praxisstelle)
in der gemeinsamen Datenbank aller beteiligten Hochschulen im Internet kann ein umfassender Datenschutz
nicht garantiert werden. Daher nimmt die Praxisstelle die Risiken fir eine eventuelle
Personlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und sind sich bewusst, dass:

« die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

« die Vertraulichkeit, die Integritat (Unverletzlichkeit), die Authentizitat (Echtheit) und die Verfigbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

6. Welche Rechte konnen Sie als Betroffener geltend machen?

a) Sie haben die Rechte aus den Art. 15- 22 DS-GVO:

* Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)

* Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)

* Recht auf Léschung (Art. 17 DS-GVO)

* Recht auf Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
*  Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)
* Recht auf Datenlibertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)

b) Widerrufsrecht

Erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung gemaf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a
DS-GVO, ist diese fur die Zukunft jederzeit widerruflich. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitung auf Grundlage
der Einwilligung bleibt bis zum Widerruf unberihrt.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen gemaf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit f. DS-GVO,
kénnen Sie dieser Verarbeitung aus Grinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben,
widersprechen. Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir kdnnen
zwingende schutzwirdige Grinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und
Freiheiten Uberwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von
Rechtsanspriichen.

Bitte wenden Sie sich hierzu (Punkt 6) an die zustédndige Hochschule (Siehe Punkt 1).

Seite 2 von 3



Anlage IV

7. Wo konnen Sie sich beschweren?

Sie haben die Mdglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die zustéandige Hochschule (Siehe Punkt 1) oder an
eine Datenschutzaufsichtsbehdrde zu wenden.

8. Werden lhre Daten in ein Drittland libermittelt?

Wir Ubermitteln keine personenbezogenen Daten an Dritte auerhalb des Geltungsbereichs der EU DGSVO.

9. Inwieweit finden automatisierte Einzelfallentscheidungen oder MaBnahmen zum Profiling statt?

Wir nutzen keine rein automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeifiihrung einer Entscheidung.

Bestatigung der Kenntnisnahme

Ich habe die vorliegende Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis genommen und bin mit den Bedingungen
einverstanden.

Datum: Unterschrift, Stempel:
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Anl \%
age LandesArbeitsGemeinschaft Sachsen/Thiringen

der Praxisamter/-referate
an Hochschulen/Fachbereichen fur Soziale Arbeit

Evaluation einer ,,Zertifizierten Praxisstelle*

Vorbemerkung:

Sie haben Ihr Praktikum in einer ,Zertifizierten Praxisstelle Soziale Arbeit* absolviert. Diese Einrichtung hat
sich verpflichtet, spezielle Rahmenbedingungen zu schaffen, die fir einen erfolgreichen Verlauf des
Praktikums besonders forderlich sind. Mit dem Antrag auf Zertifizierung hat die Praxisstelle zugestimmt, sich
zum Verlauf der praktischen Studiensemester einer Evaluation zu unterziehen.

Wir bitten Sie, den Evaluationsbogen auszufiillen und in lhrem Praxisreferat/-amt einzureichen. lhre
Angaben werden entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Die
Praxisstelle erhalt auf Wunsch ab der dritten Praxisanleitung in der Praxisstelle eine anonymisierte
Rickmeldung.

Hinweise zum Ausfiillen:

Bei den meisten der nachfolgenden Aussagen ist eine Bewertungsskala von 1 bis 4 vorgegeben, in der Sie
bitte Ihre Bewertung ankreuzen.

1 — absolut zutreffend | 2 — Uberwiegend zutreffend | 3 — weniger zutreffend | 4 — nicht zutreffend

Bitte versuchen Sie, den Bogen vollstandig auszufiillen.

1. Allgemeine Angaben

Name, Vorname: Studiengang:
Hochschule:

Art des Praktikums: Zeitraum:
Tréager der

Praxisstelle:

(Name & Anschrift)

Praxisstelle
(Name & Anschrift)

Name, Vorname der
Anleiter*in:
(laut Ausbildungsplan)
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2. Arbeitsbedingungen

1 2 3 4

1) Die Inhalte meines Praktikums waren sozialarbeiterisch/-padagogisch gepragt. O00O0
2) Ich hatte einen meiner Arbeitsaufgabe angemessenen Arbeitsplatz. O00O0
3) Ich hatte den notwendigen Zugang zu Medien (PC, Telefon, usw.). O00O0
4) Ich hatte ausreichend Zugang zu relevanten Materialien der Praxisstelle. O00O0
5) Die Praxisstelle gab mir die Méglichkeit, eigenstandig Aufgaben zu Gbernehmen. O00O0
6) Iph habe mich in _der Zeit meines Praktikums als anerkannter Teil des Teams, der Ein- 0000

richtung, des Projektes erlebt.
7) Die bendtigten Dokumente wurden durch die Praxisstelle bzw. Anleiter/in rechtzeitig 0000

erstellt.

Ja Nein

8) In der Praxisstelle ist neben meinem/r Anleiter/in noch mindestens eine weitere hauptamt- O O

liche Fachkraft tatig.

Ja Nein gab es nicht
9) Ich konnte an einrichtungsinternen Veranstaltungen teilnehmen.

Dienstberatungen:
Supervision:

Fortbildungen:

O O0OO0OO
O OO0OO
O OO0OO

Sonstiges:

L Wenn ja, welche?

3. Praxisanleitung

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die im Ausbildungsvertrag als Praxisanleiter*in genannte Person.

1 2 3 4
1) Von meiner Anleiterin/meinem Anleiter fihlte ich mich kompetent angeleitet. ONONONO)
2) Mein/e Anleiter/in hat sich ausreichend Zeit fiir mich genommen. O00O0
3) Mein/e Anleiter/in empfand ich als offen flir meine Ideen und Vorschlage. O00O0
4) Mein/e Anleiter/in hat Absprachen und Vereinbarungen mit mir verlasslich eingehalten. O O O O
5) Mein/e Anleiter/in verfligt Gber Berufserfahrung im Arbeitsfeld. O00O0

6) Anleitungsgesprache fanden statt:

O in der Regel wéchentlich O monatlich

O in der Regel 14-tagig O seltener/sehr unregelmaRig
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Ja Nein Kann ich nicht

beurteilen

7) Mein/e Anleiter/in wird fir die Anleitung zeitlich entlastet. O O O

8) Die Anleitungstatigkeit ist Teil der Stellenbeschreibung bzw. mit den o) o) o)
Vorgesetzten schriftlich vereinbart.

9) Die Einrichtung ermdglicht dem/der Anleiter/in die Teilnahme an Weiter- 0O 0O 0O
bildungen zur Entwicklung der Anleitungskompetenz.

4. Gesamteindruck
1 2 3 4

1) Meine Praxisstelle kann ich fiir die Ausbildung als besonders geeignet empfehlen. O00O0

Begrindung:
Datum, Unterschrift des/der Student/in Zur Kenntnis genommen durch das Praxisreferat

Seite 3 von 3



	18-10-04_Titelseite Manual
	18-10-05_Seite 2 Manual
	18-10-12_Manual LAG - ohne Titelseite, Seite 2 und Anlagen II, III, IV
	18-10-05_Anlage II - (RE)Zertifizierung_Antrag SA+HP
	18-08-06_Anlage III - Checkliste - Antrag
	18-10-12_Anlage IV - Datenschutzerklärung - Antrag
	18-08-06_Anlage V - Evaluationsbogen - Antrag

	Ort, Datum: Görlitz, 12. Oktober 2018
	Optionsfeld 1: Off
	Optionsfeld 2: Off
	Markierfeld 2: Off
	Markierfeld 2_2: Off
	Markierfeld 2_3: Off
	Optionsfeld 3: Off
	Textfeld 1: 
	Textfeld 1_2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 4_2: 
	Markierfeld 1: Off
	Markierfeld 1_2: Off
	Markierfeld 1_3: Off
	Markierfeld 1_4: Off
	Markierfeld 1_5: Off
	Markierfeld 1_6: Off
	Markierfeld 1_7: Off
	Markierfeld 1_9: Off
	Markierfeld 1_11: Off
	Markierfeld 1_13: Off
	Markierfeld 1_8: Off
	Markierfeld 1_10: Off
	Markierfeld 1_12: Off
	Markierfeld 1_14: Off
	Textfeld 2_3: 
	Textfeld 3_2: 
	Textfeld 3_3: 
	Textfeld 3_4: 
	Textfeld 3_5: 
	Textfeld 3_6: 
	Textfeld 3_7: 
	Textfeld 3_8: 
	Textfeld 3_9: 
	HS: Hochschule Zittau/Görlitz
Brückenstraße 1
02826 Görlitz
	Textfeld 1_5: 
	Textfeld 1_3: 
	Textfeld 1_4: 
	Textfeld 1_6: 
	Textfeld 1_7: 
	Textfeld 1_8: 
	Optionsfeld 4: Off
	Optionsfeld 5: Off
	Optionsfeld 6: Off
	Optionsfeld 7: Off
	Optionsfeld 8: Off
	Optionsfeld 9: Off
	Optionsfeld 10: Off
	Optionsfeld 11: Off
	Optionsfeld 12: Off
	Textfeld 2: 
	Optionsfeld 13: Off
	Optionsfeld 14: Off
	Optionsfeld 15: Off
	Optionsfeld 16: Off
	Textfeld 2_2: 


